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Unterbringung der Offenen Ganztagsschule
Zielsetzung:
Unterbringung der OGS (Grundschule) unter Berücksichtigung der Zielsetzung der
Konzeption der OGS  

Beschlussvorschlag:
 Der Hauptausschuss beschließt, freigewordene  Räume des städtischen Jugend- und
Sportheims für  die Offene Ganztagsschule nach der beschriebenen Konzeption von der
Stadt Ratzeburg  anzumieten und ab Schuljahresbeginn 2013/2014 zu nutzen.

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Astrid Jessen am 07.05.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 07.05.2013

Sachverhalt:
In der  Konzeption der Offenen Ganztagsschule Ratzeburg  (Grundschule) ist u.a. das Ziel
festgelegt worden, möglichst alle Gruppen für die Hausaufgabenunterstützung und den
zentralen Anlaufpunkt und Gruppenraum räumlich zusammengefasst darzustellen, um den
Kindern auch die Zusammengehörigkeit in der OGS zu vermitteln und natürlich auch die
Abläufe übersichtlich und ohne allzu großen Personalaufwand zu gestalten.

Dieses Ziel ist bei der OGS in der Vorstadt noch nicht erreicht worden. Z.Z. besteht der
große Gruppenraum und der Anlaufpunkt im Komplex der Gemeinschaftsschule und zwar im
ehemaligen Werkraum der Hauptschule. Hausaufgabenbetreuung (3 Gruppen) wird an
verschiedenen Stellen in Klassenräumen vorgenommen.

Die Gemeinschaftsschule benötigt nach deren Angaben (siehe Anlage, Schreiben der
Gemeinschaftsschule) auch den im vorgenannten Absatz beschriebenen Raum ab Schuljahr
2013/2014.

Diese Frage ist bereits in einer früheren Hauptausschuss-Sitzung im März angesprochen
worden und dazu sollte kurzfristig Ende März eine Sitzung stattfinden, um Näheres und
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Lösungsmöglichkeiten zu erörtern, die allerdings wegen des Widerspruchs nicht
durchgeführt werden konnte.

Zu jenem Zeitpunkt bestand die Möglichkeit der Nutzung von Containern (vom Standort
Insel) und es besteht die Idee der Einbeziehung und Erweiterung des ehemaligen
Hausmeisterhauses an der Heinrich-Scheele-Straße. Unterlagen dazu wurden bereits
vorgelegt und liegen erneut bei. Allerdings wären mit letzterer Variante erhebliche Kosten
von über 200.000 € verbunden gewesen.

Nach all diesen Überlegungen hat sich kurzfristig eine ganz andere Möglichkeit eröffnet.
Nachdem am 7.5.2013 die Pächterin des Sporttreffs (der Gaststätte innerhalb des Jugend-
und Sportheims, dem früheren Jugendgemeinschaftsraum) mitgeteilt hat, dass sie aus
wirtschaftlichen Gründen ihren Betrieb zum Ende des Vertragszeitraumes 31.5.2013 nicht
mehr verlängern möchte, und dies von der Stadt unter Fortsetzung der bestehenden
Vertragsbedingungen ermöglicht worden wäre, ist verbindlich die Beendigung des
Pachtvertrages geregelt  worden, wonach die Räume zum 30.6.2013 frei wären.

Im Obergeschoss des Gebäudes befindet sich die Jugendeinrichtung „Stellwerk“, die
zusammen mit dem Gleis 21 in der Saarlandstraße von der Diakonie im Auftrage der Stadt
Ratzeburg betrieben werden.

Für den Unterzeichner war es nun wichtig zu klären, ob man beiden Bedarfen gerecht
werden könnte und eine Ideallösung für beide Einrichtungen schaffen könnte. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass es auch viele Überschneidungen der Arbeit der OGS und der
Jugendarbeit gibt.

Dazu gab es Gespräch mit den Verantwortlichen der Jugendeinrichtungen und den
Verantwortlichen der OGS zusammen mit dem Schulverbandsvorsteher und der
Schulverbandsverwaltung am 6.5.2013.

Folgende ideale und sehr kostengünstige Regelung kann getroffen werden:

1. Die OGS (Grundschule) nutzt die Räume im Obergeschoss des Jugend- und
Sportheimes (125 m²  mit einem sehr großen und mehreren kleineren Räumen) als
Gruppenraum und Anlaufpunkt und für Gruppenarbeiten und verfügt gleichzeitig über
zwei Räume im Erdgeschoss im Umkleidetrakt für die Hausaufgabenbetreuung
(ehemaliger Umkleideraum, der z.Z. als Kühlraum genutzt wird und ein weiterer
Umkleideraum mit voller natürlicher Belichtung und direktem Anschluss an die
OGS-Räume, jeweils rd. 16 m²))  Diese beiden Räume könnten bei sportlichen
Großveranstaltungen in den Ferien oder an Wochenenden unproblematisch als
zusätzliche Umkleideräume zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem wird bis 15.00 Uhr (Beginnzeit Stellwerk) der Hauptraum des
Jugendzentrums im ehemaligen Gaststättenraum für Hausaufgabenbetreuung
genutzt. Damit wäre die Idealsituation erreicht, dass alle Grundschulkinder
gemeinsam an einer zentralen Stelle betreut werden können. Sie werden ohnehin
beim Weg von und zum Mittagessen begleitet.

2. Das „Stellwerk“ zieht in die ehemaligen Gasträume um und nutzt auch das
Hauptfoyer für Großspielgeräte. Diese Räume wären dann nicht mehr für die
Allgemeinheit zugänglich. Der Zugang zum Sportplatz würde über den östlichen
Zugang vom Parkplatz erfolgen, dort ist auch der Zugang zu den Umkleiden und
Duschräumen (Gesamtfläche für Jugendarbeit mit teilweiser Doppelnutzung durch
die OGS rd. 200 m²).
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3. Es gäbe bei dieser Nutzung keine Konflikte der unterschiedlichen Nutzer
(Altersgruppen) weder zeitlich noch tatsächlich und es würden die seit langem
bestehenden Probleme im Jugendbereich durch die gleichzeitige Nutzung des
Gebäudes als Gaststätte (Rauchen, Alkohol, Glückspiel) entfallen.

4. Ein größerer Aufwand für die Herrichtung der Räume steht nicht zu erwarten, muss
aber noch genau ermittelt werden (wie z.B. das Entfernern einer Leichtbauwand im
Obergeschoss oder das Abtrennen eines Büroraumes für das „Stellwerk“. Das war in
der Kürze der Zeit und wegen der absoluten Aktualität noch nicht möglich.

Alle Verantwortlichen aus beiden Einrichtungen zeigten sich sehr zufrieden sowohl mit dem
Zuwachs an Fläche wie hinsichtlich der Zentralisierungs- und kooperativen
Nutzungsmöglichkeiten.

Für die Stadt Ratzeburg empfiehlt der Bürgermeister die Umsetzung dieses Konzeptes bei
teilweiser Anmietung und Übernahme von anteiligen Betriebskosten durch den
Schulverband Ratzeburg (etwa alles inklusiv 900,00 €/mtl.).

Die Abholung der Kinder nach Ende der OGS-Betreuungszeit am Nachmittag würde direkt
dort durch den Schulbusverkehr bzw. die eingesetzten Taxis erfolgen.

Für die Entscheidungsfindung sind dieser Vorlage u. s. Anlagen beigefügt.

Die Planung für die erforderlichen Arbeiten wird – da Dritte nicht beauftragt werden müssen
– bereits aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:
- siehe Text -

Anlagenverzeichnis:
 Lagepläne, Raumplanung und Kostenschätzung für Erwerb und Aufstellung der nicht

mehr am Standort Seminarweg benötigten mobilen Klassenräume
 Lageplan, Raumplanung und Kostenschätzung zum Neubau von Gruppenräumen

unter Hinzuziehung des vorhandenen Hausmeisterhauses
 Stellungnahme des Grundschulleiters Herrn Asmuß zur Schülerzahlen und

Unterbringen im Bereich der Grundschule
 Stellungnahme des Gemeinschaftsschulleiters Herrn Nitz zum Raumbedarf der GMS
 Auflistung der Teilnehmerzahlen OGS
 Prognosen zur Schülerzahlenentwicklung der Grundschüler Standort Vorstadt und

der Gemeinschaftsschüler
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mitgezeichnet haben:
entfällt
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